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Vorwort

In den Jahren 1993 - 1995 wurden von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Küsten-
schutz- und Naturschutzverwaltungen sowie des Marschenverbandes gemeinsame
Grundsätze für das künftige Management der Vorländer erarbeitet, die die Vorgaben
des Landesnaturschutzgesetzes, des Landeswassergesetzes und des Nationalparkge-
setzes berücksichtigten.

Ziel der Arbeitsgruppe Vorland, die zwischenzeitlich zum Fachbeirat Vorlandmanage-
ment umbenannt wurde, war die Erarbeitung eines gemeinsam getragenen mittelfristi-
gen Entwicklungskonzeptes für die aus Gründen des Küstenschutzes und der Außen-
tiefunterhaltung erforderlichen Vorlandarbeiten. Das Konzept enthält die Maßnahmen im
Vorlandbereich, die zur Küstensicherung notwendig sind und ist Grundlage für Geneh-
migungen nach § 15a LNatSchG sowie für die Neufassung des Generalplanes Küsten-
schutz in Schleswig-Holstein. Es ist Leitlinie für Behörden, vereinfacht die Abstimmung
der Jahresarbeitspläne zwischen Nationalparkamt und dem Amt für ländliche Räume
und informiert die Öffentlichkeit. Dem Vorlandmanagement liegen folgende Grundsätze
zu Grunde:

• Es ist gemeinsames Ziel, vorhandenes Vorland zu erhalten und vor Schardeichen
neu zu entwickeln.

• Die Maßnahmen sind abhängig von den örtlichen Verhältnissen; sie sind möglichst
naturverträglich auszuführen.

• Die Maßnahmen sind anhand eines Monitoringprogrammes auf Effektivität und auf
ihre Naturverträglichkeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

• Es werden Gebiete als Vorrangflächen für eine natürliche Entwicklung unter Ver-
zicht auf Küstenschutzmaßnahmen ausgewiesen.

• Diese Gebiete werden beobachtet und überwacht. Im Falle bedenklicher Entwick-
lungen werden die zu ergreifenden Maßnahmen miteinander abgestimmt.

Nach diesen Grundsätzen sind regionale Küstenschutzkonzepte entwickelt worden, die
nicht nur Maßnahmen zur Sicherung und zum Aufbau von Vorland einschließen, sondern
sich auch z.B. auf die übrigen Maßnahmen des flächenhaften Küstenschutzes und der
Außentiefunterhaltung beziehen.

Nach nunmehr fünf Jahren Praxiserprobung soll dieser Erfahrungsbericht die bisherige
Handhabung des Vorlandmanagementkonzeptes (VMK) bilanzieren.
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2. Umsetzung des Vorlandmanagementkonzeptes

Aus der Sicht der beteiligten Verwaltungen und Verbände ergibt sich folgende Zwi-
schenbilanz:

2.1 Naturschutzverwaltung

1. In der Debatte um die Naturschutzgesetzgebung hat sich das VMK in den letzten
Jahren als belastbares Planungsinstrument erwiesen. Die gefundene Abwägung
zwischen Küstenschutz- und Naturschutzbelangen ist sachgerecht und praxisorien-
tiert. Nach wie vor ist das gemeinsame Küsten-Natur-Schutzkonzept beispielhaft
und richtungsweisend im deutschen Küstenbereich.

2. Die Tatsache, dass das Wattenmeer in großen Teilen Nationalpark ist, stellt nach-
gewiesenermaßen den Küstenschutzvorrang für notwendige Maßnahmen nicht in
Frage. Das VMK gibt vielmehr Antworten auf die Frage: Wie können unter Wah-
rung der Küstenschutzziele Eingriffe in ein anerkanntes Schutzgebiet vermieden
oder minimiert werden, ohne notwendige Küstenschutzmaßnahmen in Frage zu
stellen?

 

 Bild 1: In geschützten Vorlandbereichen kann sich auch ohne den Schutz von
Lahnungen ein seichter Übergang vom Vorland zum Watt mit Schlickgras- und
Quellerzone ausbilden. Vorland Langeness

3. Nach fünf Jahren Arbeit mit dem Konzept ist festzustellen, dass das VMK räumlich
wie inhaltlich grundsätzlich richtige Festsetzungen getroffen hat. Die aus Gründen
des Küstenschutzes erforderlichen Vorlandarbeiten und Maßnahmen der Außen-
tiefunterhaltung sind in Text und Karte sachlich korrekt dargestellt. An den Zielen
sollte deshalb im Grundsatz festgehalten und die Inhalte rahmengebend für die
Fachverwaltungen bleiben! Dies trifft insbesondere für das übergeordnete ge-
meinsame Entwicklungsziel zu:
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„vorhandenes Vorland zu erhalten und vor Schardeichen neu zu entwickeln.
Dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen, ist auf technische Maßnahmen
zu verzichten“.

 
 Bild 2: In unbeweideten Salzwiesen des Nationalparks findet keine flächige Be-

grüppung mehr statt. Die Grüppen bilden sich zu kleinen, tief eingeschnittenen
Entwässerungsgräben zurück. Eine standorttypische Salzwiesenvegetation
wächst heran. Vorland vor dem nördlichen Sönke-Nissen-Koog

 
 

Wo Vorländer bereits bestehen, wird VMK-gemäß dem Übergang vom Vorland
zum Watt ein besonderes Augenmerk gewidmet. Um dort einen sanften Übergang
zu erreichen, sind Lahnungen nach wie vor das Mittel der Wahl. Vorlandabbrüche
lassen sich auf diese Weise an den weitaus überwiegenden Küstenabschnitten
verhindern. Ein Arbeitsschwerpunkt ist deshalb der Erhalt intakter Lahnungen. Bei
Bedarf werden sie seitlich mit Wattboden vor Beschädigungen geschützt (Anwurf).
Flächenhaftes Grüppen findet nur noch in erosionsgefährdeten Abschnitten zum
Schutze der Vorlandkante und vor Schardeichen zum Aufbau neuen Vorlandes
statt. Großflächig lässt sich so schrittweise das Leitbild des Naturschutzes im Na-
tionalpark verwirklichen, nämlich Salzwiesen zu entwickeln mit einer standorttypi-
schen geomorphologischen Struktur und einer durch die ökologische Dynamik be-
stimmten Verteilung der natürlich vorkommenden Pflanzengesellschaften und der
dazugehörigen Tierwelt. Ein Widerspruch zu den Küstenschutzzielen besteht nach
Einschätzung des NPA nicht.

Die Deichfuß- und Hauptentwässerung richtet sich gemäß VMK nach Vorgabe und
Bedarf des Küstenschutzes angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. Durch den
Einsatz umweltschonender Arbeitsgeräte und -techniken (Fräse, Handgrüppung,
Profilschaufel) ließen sich die Eingriffe in die Natur deutlich reduzieren.
Die Unterhaltung der Hauptentwässerung und der Außentiefs gestaltet sich in Be-
reichen mit tiefgestaffelten Vorländern schwierig.
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4. Das VMK hat den Verwaltungen die gewünschte Rechts- und Planungssicherheit
gegeben.

5. Erwartungsgemäß hat sich der Abstimmungsaufwand erheblich reduziert und ver-
einfacht. Wesentlicher Grund dafür ist die Detailtiefe der Planungsunterlagen. Zwei
Jahre Bearbeitungszeit für das VMK sind aus heutiger Sicht gut investiert gewe-
sen.
Die jeweiligen Jahresarbeitspläne werden vom ALR auf der Grundlage des VMK
erstellt und dem NPA frühzeitig zu Jahresbeginn zugeleitet. Die Planungen werden
anschließend besprochen, mit dem 10-Jahreskonzept abgeglichen und die Ar-
beitszeiten auf die Belange des Naturschutzes (z.B. Brutzeiten) abgestimmt. Offe-
ne Fragen werden vor Ort geklärt. Diese Vorgehensweise bietet allen Beteiligten
die Möglichkeit zum intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Durchge-
führte Maßnahmen werden vor Ort auf ihre Effizienz hin überprüft. Problembereiche
können rechtzeitig erkannt und Schutzmaßnahmen ggf. ergriffen werden.

6. Bestätigt hat sich auch der Grundsatz, dass es für den flächenhaften Küstenschutz
keine pauschalen Vorgaben, die für alle Küstenabschnitte anzuwenden sind, ge-
ben kann. Küstenschutz- und Naturschutzbelange lassen sich am besten zur Dek-
kung bringen durch Maßnahmebündel, die den jeweiligen naturräumlichen Gege-
benheiten Rechnung tragen.

7. Das VMK ist von vornherein nicht als starres Planungsinstrument angelegt. Es
bietet die Möglichkeit, binnen der Laufzeit des Konzeptes flexibel auf neue Situa-
tionen zu reagieren. Dies ist in den zurückliegenden Jahren mehrfach der Fall ge-
wesen. Der 10-Jahresplan wurde z.B. in den Bereichen Westerhever, der Tümlau-
er Bucht, der Hallig Gröde, der Insel Sylt und dem Neufelderkoog ergänzt und fort-
geschrieben. Mit zusätzlichem Lahnungsbau wurde dort auf geänderte naturräum-
liche Verhältnisse reagiert, um Kantenabbrüchen erfolgreich zu begegnen. Drei
der genannten Vorlandsicherungsmaßnahmen wurden anteilig aus Mitteln des
Naturschutzes (Ausgleichsgelder) finanziert. Vor dem Hedwigenkoog wurden zu-
sätzliche Flächen zur Sodengewinnung ausgewiesen.

Fazit:
Küstenschutz und Naturschutz werden auch in der Zukunft bei Einzelfragen um die beste
Lösung ringen. Es besteht aber kein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen beiden. Das
VMK hat sich in den fünf Jahren seines Bestehens als pragmatisches Planungsinstru-
ment erwiesen, mit dessen Hilfe das Thema Küstenschutz/Naturschutz sachlich und be-
sonnen behandelt werden kann. Probleme mit naturschutzrechtlichen Genehmigungen
bestehen nicht.
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2.2 Marschenverband Schleswig-Holstein e.V.

Das Vorlandmanagementkonzept hat die relativ problemlose Umsetzung von Vorland-
arbeiten ermöglicht. Die Zielsetzungen wurden zum Teil realisiert, zum Teil begonnen
bzw. werden in den nächsten 5 Jahren umzusetzen sein. Außerordentlich wichtig hierzu
ist eine vernünftige und hinreichende finanzielle Ausstattung einschließlich Bereitstellung
entsprechender Arbeitskräfte.

Die Reduzierung und der zum Teil völlige Verzicht auf Schafbeweidung sollte neu über-
dacht werden, dieses gilt auch für Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen in Referenzge-
bieten. Die Offenhaltung der Außentiefs ist für die Binnenentwässerung von kardinaler
Bedeutung und bedarf dringend einer nachhaltig tragbaren Regelung außerhalb des
VMK.

Positiv bewertet wird die Tatsache, dass erkannte negative Entwicklungen bereinigt
bzw. umgestellt wurden (z.B. Ersatz der Abgrenzungsgräben durch Zäune; Umgestaltung
der Grüppsysteme zwecks Deichfußentwässerung).

2.3 Küstenschutzverwaltung

Im Sinne eines integrierten Küstenzonenmanagements hat das VMK den Behörden in
den Bereichen Küstenschutz und Naturschutz in den letzten fünf Jahren Sicherheit in der
fachlichen Bewertung und Ausführung von Vorlandarbeiten gegeben. Bei der Abstim-
mung der jährlichen Vorlandarbeitspläne zwischen den zuständigen Behörden gibt es
sowohl inhaltlich als auch in der jahreszeitlichen Ausführung keine Probleme mehr.

Die Diskussion um die Ziele des Küstenschutzes im Bereich Vorland hat im Nachgang
zu den vereinbarten Zielen des Vorlandmanagementkonzeptes fachintern zu präzisen
Definitionen und Festsetzung von Prioritäten bei Vorlandaufbau- und -unterhaltung ge-
führt. Die hierbei festgelegten Ziele bleiben innerhalb des Rahmens des Vorlandmana-
gementkonzeptes.

Ein in Arbeit befindlicher Rahmenplan Regiebetrieb basierend u.a. auch auf einem
Fachplan Vorland definiert die Prioritäten. Die erste Priorität beinhaltet die Kernaufga-
ben des Regiebetriebes hergeleitet aus den gesetzlichen Vorgaben. Der Deich ist in
seinem Bestand so zu erhalten, dass er seinen Schutzzweck jederzeit erfüllen kann
(§ 69 LWG). Vorland ist im Sinne der Küstensicherung herzustellen und zu erhalten, so-
weit dies für die Schutzfunktion der in der Unterhaltungspflicht des Landes stehenden
Deiche erforderlich ist (§§ 63, 76 LWG). Die Struktur des Regiebetriebes wird auf diese
Kernaufgabe ausgerichtet. Die Reduzierung des Personals von rd. 360 im Jahr 1995
auf 314 im Jahr 2000 hat bis heute (keine Eiswinter)zu keinem Defizit in der Erledigung
der gesetzlichen Aufgaben geführt.

Die Umstrukturierung der Küstenschutzverwaltung brachte zwangsläufig die Angleichung
und Fortentwicklung der Arbeitstechniken im Bereich Küstenschutzinstandhaltung. Gute
Erfolge durch Rationalisierungseffekte zeichnen sich besonders bei der Ausführung von
Lahnungsarbeiten ab.
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Als weitere Prioritäten wurden festgelegt:

2. Herstellung von Vorland vor schon verstärkten Schardeichen.
3. Herstellung von Anwuchs- und Turbulenzfeldern vor über 200 m tiefem grünen

Vorland (Schutz vor Abbruch).
4. Sicherung von Anwuchs- und Turbulenzfeldern vor über 200 m tiefem grünen Vor-

land.
5. Sicherung der Abbruchkante vor über 200 m tiefem grünen Vorland mit Hilfe ande-

rer Techniken.
6. Pflege (Bedarfsentwässerung) von in Auflösung befindlichem über 200 m tiefem

Vorland.

Seit Beginn der 90er Jahre wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erheblich zurück-
gefahren. Bei unterschiedlichen Modellen des geförderten Personenkreises, der sozia-
len Zielrichtung oder der Trägerschaft zeichnen sich hier, wenn auch in bescheidenem
Umfang, stabile Verhältnisse ab.

Es hat sich gezeigt, dass in den letzten 5 Jahren im Grundsatz kein Bedarf für Priorität 6
war. Lediglich an den Vorländern vor Halligdeichen und -dämmen musste an der Frei-
haltung der Grüppen gearbeitet werden, weil sich an den Flächen mit rückgestautem
Wasser Erosionen zeigten.

Bei weit vorgestreckten Vorländern wie vor Westerhever und Neufelderkoog sind Ab-
bruchtendenzen erkennbar, die die Funktionsfähigkeit des Deiches aber noch nicht be-
einträchtigen. Durch einzelne AB-Maßnahmen wurde streckenweise mit Erfolg die Ab-
bruchkante gesichert (Priorität 5).

Im Bereich von Naturschutzvorrangflächen südlich des Tümlauer Hafens mussten zum
Schutz des 200 m-Vorlandes im Sinne der Priorität 1 die verfallenen Lahnungen wie-
derhergestellt werden.

Zur Finanzierung nachrangiger Vorlandarbeiten können seit neuestem auch Aus-
gleichsgelder aus Küstenschutzmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen Ver-
wendung finden. Gemäß einer Entscheidung des MUNF können Ausgleichsmittel aus
Eingriffsplanungen im Einzelfall zur Sicherung von Salzwiesen verwendet werden. Im
Bereich Neufeld, in der Tümlauer Bucht und vor Schobüll wurden Sicherungsmaßnah-
men durchgeführt, weil sie wirksam und zweckmäßig sind, um der Erosion wertvoller
Salzwiesen an diesen Küstenabschnitten zu begegnen. Ein Hauptarbeitspunkt des
Fachplanes Vorland sind die fortzuentwickelnden Arbeitstechniken. Im Sinne einer na-
turverträglichen Ausführung als Vorgabe des Vorlandmanagementkonzeptes wurden
hier positive Erfahrungen gemacht bei der Umlegung (vertikal zum Deich) und Verklei-
nerung von Grüppen. Frästechnik bringt eine wesentliche Verringerung der zeitlichen
Störung im Biotop. Anpassung von Grenzgräben an vorhandene Prielverhältnisse oder
Ersatz durch Einfachzäune brachten einen ähnlichen Effekt. Die Begrüppungstechnik
beschränkt sich nach Möglichkeit auf den Lahnungsanwurf und Aufrechterhaltung der
Deichfußentwässerung.
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3. Regionale Besonderheiten

Die folgenden Beobachtungen beschreiben regionale Besonderheiten des Vorlandes
von der Deutsch-Dänischen Grenze bis Neufeld. Teile der Vorlandbereiche der sandi-
gen Küsten von Sylt, Amrum und Schobüll liegen nicht in Zuständigkeit des Landes und
fallen daher nicht unter die Regelungen des VMK.

1. Von der Deutsch-Dänischen Grenze bis Ockholm einschl. Nössekoog (Sylt), Föhr und
Norddorferkoog (Amrum)

An der ausgewiesenen Referenzfläche am Hindenburgdamm sind gute Anlandungen
festzustellen. Die Deichfußentwässerung in diesem Bereich ist voll funktionsfähig. Die
Vorlandarbeiten in der Tonderner Marsch können problemlos abgearbeitet werden.

Neue Erkenntnisse der Begrüppung beispielsweise im Vorland Friedrich-Wilhelm-
Lübke-Koog werden praktiziert. Nach einer Untersuchung der Universität Hannover
werden in gewissen Bereichen keine Grüpparbeiten durchgeführt, weil dort durch ver-
stärkte Ausräumungen das Sediment ohnehin nicht gehalten werden kann.

Am Außentief (Schöpfwerk Südwesthörn) gibt es zurzeit keine Probleme.

Südlich des Außentiefs Südwesthörn wird der Erhalt des Vorlandes mit den vorgesehe-
nen Maßnahmen sichergestellt. Eine leichte Anlandung im deichnahen Vorland ist zu
verzeichnen. Durch die Ablenkung der Längsströmung wirken sich bei Galmsbüll-Nord
die überhöhten Schutzdämme sichtbar positiv auf die Sedimentation aus.

Nördlich und südlich der Anlegestelle Schlüttsiel ist durch eine intensive Grüppung und
Lahnungsarbeit eine Auflandung nicht zu erzielen, jedoch wird dadurch ein Abtrag er-
folgreich verhindert.

Bild 3: Nördlich Schlüttsiel - sehr große Lahnungsfelder

Im nördlichen Übergangsbereich (Neuer Fahretofter Koog) zum grünen Vorland wird im
Jahr 2000 das sehr große Lahnungsfeld durch Drittelung in kleine Beruhigungszonen
unterteilt. Ziel ist eine Beruhigung, um damit eine erhöhte Sedimentation zu erreichen.
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Im Bereich Ockholm befinden sich Versuchsflächen eines Forschungsvorhabens (KFKI-
Projekt) zum Themenkomplex Vorland (s. Pkt. 9).
Vor dem neuen Ockholmer Koog löst sich durch eine starke Längsströmung das Vor-
land in der Fläche und an der Kante auf. Zur Deichfußsicherung sind in den Jahren
1999/2000 Deckwerksarbeiten durchgeführt worden.
Hier sollten analog zum Galmsbüll-Nord höhere Schafdämme angeordnet werden, um
die Sedimente festzuhalten.

Bild 4: Übergangsbereich zum neuen Ockholmer Koog

Bild 5: Übergangsbereich neuer Ockholmer Koog: Vorland löst sich durch Längs-
strömung auf

Föhr

Im Bereich des Überganges vom nördlichen Schardeich zum beginnenden Vorland löst
sich das ohnehin gering vorhandene Vorland zunehmend auf. Hier sind unbedingt Si-
cherungsarbeiten mit Reduzierung der Beweidung erforderlich.

Das Außentief am Schöpfwerk Föhr Mitte versandet stark und muss ständig unmittelbar
am Auslauf ausgebaggert werden.
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Am Übergang östlich des Schöpfwerkes Föhr Mitte zum Schardeich verschiebt sich das
Vorland durch Längsströmung in östliche Richtung. Das davor liegende Sand-Riff war
früher stabil und wird zunehmend beeinträchtigt.
Ein Entwurf zur Sicherung des Deichfußes ist in Arbeit.

Amrum

Auf Amrum wird auf ganzer Strecke vor dem Überlaufdeich Norddorf ein Lahnungsfeld
gepflegt.

Sylt

Vor dem Nössekoog sind Vorlandarbeiten von nachrangiger Priorität. Streckenweise
vorhandene und gepflegte Lahnungen zeigen gute Schutzwirkung für den Deckwerkfuß.

2. Ockholm bis südl. Husum, einschl. Nordstrand, Pellworm u. Halligen

Im Bereich nördlich der Hamburger Hallig wird nach Plan gearbeitet.

An der Nordseite der Hamburger Hallig sind die Abbruchkanten durch Lahnungen gesi-
chert, ebenfalls werden dort flächige Grüpparbeiten durchgeführt.

An der Vorrangfläche vor dem Sönke-Nissen-Koog südlich des Dammes zur Hambur-
ger Hallig bricht das Vorland ab. Der Vorlanderhalt hat hier jedoch sekundäre Priorität
und ist wegen des breiten Vorlandes keine gesetzliche Aufgabe des Küstenschutzes. Im
Rahmen des Vorlandmonitoringprogrammes wurden jedoch im Bereich der Hamburger
Hallig Flächenzuwächse verzeichnet, deren Umfang weiter beobachtet werden muss.

Bild 6: Vorland Sönke-Nissen-Koog

Das Außentief Sönke-Nissen-Koog Schleuse versandet sehr stark. Es wird festgestellt,
dass besonders nach Sturmfluten eine sehr schnelle Versandung eintritt, die nur mit
Hilfe von Baggerarbeiten beseitigt werden kann.
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Vor dem Beltringharder Koog werden Lahnungsarbeiten nach Plan durchgeführt. Im
nördlichen Bereich ist die Fläche zum großen Teil mit Queller angewachsen. Anlandun-
gen sind festzustellen. Das Gleiche gilt für die Bereiche zwischen Lüttmoorsiel und Hol-
mersiel.

Nordstrand

Von Kiefhuk bis zum Holmer Siel sind gute Anlandungstendenzen festzustellen. Die er-
sten Felder sind flächig gegrüppt. Die ersten Werke werden bereits wieder aufgestockt.

Fuhlehörn Grüner Weg - Durch die hohe Vorspülung im Zuge der Deichverstärkung und
durch Anordnung von Querlahnungen zur Verhinderung des Sandfluges bildet sich all-
mählich eine Salzwiesenvegetation.

Bild 7: Nordstrand Fuhlehörn - hier bildet sich Vorland am schaarliegenden Deich

Im Bereich Neukoog wird nach Plan gearbeitet. Im Bereich der Lahnungsfelder ist eine
sehr gute Anlandungstendenz festzustellen. Die ersten Felder wurden bereits flächig
gegrüppt, so dass schon wieder Queller vorhanden ist.

Demokratenhallig – Die Abbruchkanten wurden durch Lahnungsfelder gesichert. Die
Lahnungsarbeiten zeigen eine sehr gute Wirkung, so dass stellenweise schon ein guter
Übergang zum Watt feststellbar ist.

Außentief Süderhafen – Mit einer jährlichen Räumung durch die Schlickegge kann der
Priel offengehalten werden.

Südlich des Pohnshalligkooges wird nach Plan gearbeitet.

Vorranggebiet Pohnshalligkoog – Zurzeit sind dort keine Abbrüche zu verzeichnen, da
die Lahnungen, die vor ca. 7 Jahren gebaut wurden, intakt sind. Es zeichnet sich aber
ab, dass sich in den äußeren Lahnungsfeldern kleine Priele bilden. Das Gebiet muss
weiter beobachtet werden.
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Nordstrander Damm – In diesem Bereich wird nach Plan gearbeitet.
Vor dem Porrenkoog-Dockkoog wird nach Plan gearbeitet. Im deichnahen Vorland sind
Salzpfannen durch Handgrüppung entwässert und verfüllt worden.

Bild 8:Schobüll - durch Lahnungen wird das Vorland gesichert

Pellworm

Es werden auf der Insel kaum Arbeiten im Rahmen von ABM durchgeführt. Auf der Insel
Pellworm wird ansonsten nach Plan gearbeitet.

Lüttmoor

Im Bereich Lüttmoor wird nach Plan gearbeitet. Durch die derzeitige Erhöhung des Lo-
rendammes um ca. 65 cm zeigt sich beidseitig eine gute Anlandungstendenz (der alte
Damm lag auf MThW).

Oland und Langeness

Am Oländer- und Langenessdamm sollte die Dammentwässerung nachgearbeitet wer-
den. Zurzeit werden keine Arbeiten durchgeführt, ansonsten wird dort nach Plan gear-
beitet.

3. Südl. Husum / Eiderstedt, Dithmarschen / Friedrichskoog-Spitze

Eiderstedt

Spülfeld vor dem Finkhaushalligkoog
Es ist zu prüfen, ob Aufspülungen auf der südlichen Vorbehaltsfläche zur Verstärkung
der Verlandung des Außentiefs Lundenberghardersiel führen.
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Außentief Lundenberghardersiel
Nach Sturmfluten verlandet das Außentief sehr schnell, so dass bisweilen eine Entwäs-
serung der dahinterliegenden Sielverbände sehr stark beeinträchtigt wird. Nur mit Hilfe
der hydraulischen Egge und durch Baggereinsatz kann das Außentief offengehalten
werden. An der westlichen Seite des Außenprieles wurden die Lahnungen aufgestockt
und zusätzliche Abweiser zur Ablenkung des Sediments eingebaut.

Vor dem Simonsbergerkoog und dem Adolfskoog wurde durch Aufstockung der Lah-
nungen und durch Neubau von Querlahnungen der Abbruch und teilweise der flächige
Abtrag im Vorland reduziert.

Das ehemalige Baggerloch vor dem Simonsbergerkoog/Uelvesbüllerkoog wird durch
Handgrüppung entwässert, um die Deichfußentwässerung sicherzustellen.

Das Außentief Adolfskoog wurde vor einigen Jahren mit Baggern ausgeräumt. Es ist
funktionsfähig.

Das Außentief Uelvesbüllerkoog braucht nicht mehr unterhalten zu werden, weil das
Schöpfwerk im Uelvesbüllerkoog abgerissen wurde und die Entwässerung über den
Adolfskoog erfolgt.

Vor dem Jordfletherkoog wird nach Plan gearbeitet. Vor ca. 8 Jahren wurde in Teilbe-
reichen mit Hilfe von Schüttsteinen ein leichtes Deckwerk am Deichfuß ohne Über-
schlagsicherung gebaut, um die Abbrüche am Deichfuß zu beseitigen. Die Ausschläge
hinter dem Deckwerk wurden mit Spreitzfaschinen gesichert. Durch das sehr steile
Deckwerk entstehen bei entsprechenden Kantenfluten erhebliche Ausschläge. Eine Ab-
flachung des Deckwerkes wäre vorteilhaft.

Bild 9: Jordfletherkoog - Deckwerk ohne Überschlagsicherung
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Bild 10: Jordfletherkoog - das erste Feld wird nicht mehr begrüppt

In einigen Bereichen sind die Grüppen zu dicht an dem Deichfuß in einer zu großen
Breite und Tiefe angelegt worden, so dass augenscheinlich ein sehr starker Substanz-
verlust zu verzeichnen ist. Die Grüppen werden bei der kommenden Baggerung verklei-
nert.

Bild 11: Jordfletherkoog

In einigen Bereichen sollte zur Entwässerung der Lahnungsfelder in der Fläche gegrüppt
und mindestens die Hauptentwässerung gehalten werden.

Das Außentief Everschopsiel kann mit den jetzigen kontinuierlichen Spülungen bis
PN 3,00 m freigehalten werden. Während der derzeitigen Sanierungsarbeiten am Siel-
bauwerk ist eine Spülung nicht möglich. Es muss beobachtet werden, ob während der
Bauarbeiten eine Versandung des Außentiefs eintritt. Mit der hydraulischen Egge muss
dann gegengesteuert werden.

Links des Außentiefs Everschopsiel war das Vorland vor ca. 10 Jahren nur im geringen
Maße mit Queller bewachsen. Die Deichberme wurde ständig durch Sandflug überweht.
Am Deichfuß wurde ein Zaun hergestellt und dadurch die Beweidung unterbunden. Ein
sehr guter Bewuchs hat sich seit dieser Zeit gebildet.
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Bild 12: westlich Everschopsiel - vor 10 Jahren war das Vorland noch ohne Bewuchs.
Die Schafbeweidung wurde eingestellt.

An der Ostseite des Außentiefs ist zurzeit ein geringer Bewuchs festzustellen. Es sollte
untersucht werden, ob auch in diesem Bereich ähnliches praktiziert werden kann, auch
wenn dort kein Sandflug besteht.

Im Bereich des Norderheverkooges wird nach Plan gearbeitet. Ca. 750 m vor dem
Deichfuß verlagert sich ein Priel, der Verbindung zur Hever hat in Richtung Deich.
Mindestens in jährlichen Abständen sollte die Lage und Tiefe des Prieles beobachtet
werden. Ggf. sollten hier bei einer verstärkten Tendenz Präventivmaßnahmen eingeleitet
werden.
Vor Westerhever nördlich des Klinkerweges sind in den letzten Jahren die Abbruch-
kanten durch Längs- und Querlahnungen mit gutem Erfolg gesichert worden.

Vor dem Leuchtturm Westerhever müssen die Abbruchkanten und die Erosionen in der
Fläche sowie die sehr umfangreichen Salzpfannen beobachtet werden. Bei einer weite-
ren negativen Veränderung sollten auch hier Vorkehrungen getroffen werden, um das
bewachsene Vorland zu erhalten. Zurzeit sind keine Maßnahmen geplant.

Am Außentief Adamsiel ist eine sehr starke Verschlickung festzustellen. Eine Ausräu-
mung kann nur durch Baggerungen erledigt werden. Eine Spülung durch Einstau ist nicht
möglich.

Die im Plan ausgewiesenen Sodenflächen bzw. -erwartungsflächen rechts des Auslau-
fes Adamsiel und z.T. vor Westerhever sowie vor dem Tümlauerkoog müssen weiterhin
gepflegt werden.

Außentief Süderheverkoog
Das Außentief ist sehr lang und versandet zunehmend, obgleich umfangreiche Lah-
nungsarbeiten in gewissen Bereichen zur Einengung des Prieles durchgeführt wurden.

In der östlichen Tümlauer Bucht ist die Deichfußentwässerung unbedingt durchzuführen,
da der Deichfuß sehr nass ist.


